
1

09.12.2025� CARNADINE® 200

00B072-00

UFI: ATDF-89Q4-NJAJ-GTEJ

Carnadine® 200
Carnadine® 200 ist ein flüssigformuliertes Insektizid mit dem Wirkstoff 
Acetamiprid mit einer Zulassung gegen Blattläuse im Getreide, Stängel-
schädlinge im Raps,Kartoffelkäfer und Apfelschädlinge.

Produkttyp:	� Insektizid
Wirkstoff: 	� 200 g/l Acetamiprid
Formulierung: 	� SL (Wasserlösliches Konzentrat)
Packungsgröße: 	� 110005385	� 12 x 1 l Umkarton 
	� 110005386	� 4 x 5 l Umkarton 

GHS07	� C-M-R Sensibilisierend TOST
GHS09	� Umweltgefährlich
GHS08	� C-M-R Sensibilisierend

Signalwort	� Achtung

Gefahrenhinweise:
(H302)	�� Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
(H410)	�� Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
(H361d)	�� Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Sicherheitshinweise:
(P102)	�� Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
(P270)	�� Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
(P391)	�� Verschüttete Mengen aufnehmen.
(P101)	�� Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(P264)	�� Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
(P280)	�� Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P308+P313)	�� BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
(P405)	�� Unter Verschluss aufbewahren.
(P501)	�� Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, 

nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente:
(EUH 401)	�� Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Blattäuse, Apfelwickler
Kartoffelkäfer
Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus
Gefleckter Kohltriebrüssler
Rapsstängelrüssler, Gefleckter Kohltriebrüssler
Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus 

Apfel
Kartoffel
Sommergerste
Sommerraps
Winterraps
Winterweichweizen, Winterhartweizen, Wintergerste,  
Wintertriticale, Winterroggen

(NW470)	� Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 
Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie 
Regen- und Abwasserkanäle.

(NW706)	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlos-
senen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von 
Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist 
nicht erforderlich, wenn:

	 - �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden 
sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder

	 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
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Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Blattläuse, Rapsglanzkäfer
Blattläuse
Blattläuse
Blattläuse
Blattläuse
Blattläuse
Blattläuse

Krambe
Oelrettich
Phacelia
Serradella
Sommerraps
Sommertriticale, Sommerroggen, Einkorn, Emmer
Süßkartoffel

GEBRAUCHSANLEITUNG

	�
Wirkungsweise

Acetamiprid gehört zur Gruppe der Neonicotinoide, welche als Insektizide verwendnet werden. Es handelt sich um einen syste-
mischen, translaminaren Wirkstoff, der sowohl als Kontakt- als auch als Fraßgift wirkt. Er wird eingesetzt um Schadinsekten aus den 
Ordnungen Hemiptera, Lepidoptera, Thysanoptera und Coleoptera zu bekämpfen.
Acetamiprid ist ein Antagonist des nicotinischen Acetylcholinrezeptors und beeinträchtigt somit die Signalübertragung an den 
Synapsen des zentralen Nervensystems der Insekten.

Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe)
Acetamiprid:  4A

	�
Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Anwendung
ACKERBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Winterraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Rapsstängelrüssler
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 31 bis 39
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach
	� Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn
	� Maximale Zahl
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,25 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NT108-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn  die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

Lückenindikationen nach §18a PflSchG bzw. geringfügige Verwendung nach Art. 51 Abs. 1 der VO (EG) 1107/2009
Die Zulassungsbehörde hat die folgenden Anwendungen für dieses Produkt zusätzlich zu den festgesetzten Anwendungsgebieten 
erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass die Prüfung der Wirksamkeit und möglicher Schaden an Kulturpflanzen des Mittels in den 
genehmigten Anwendungsgebieten nicht Gegenstand des Verfahrens der deutschen Zulassungsbehörden und somit nicht aus-
reichend geprüft ist. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass mögliche Schäden aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden 
an Kulturpflanzen nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers sondern im Verantwortungsbereich des Anwenders liegen. Die 
Wirksamkeit und Pflanzenverträglichkeit des Mittels sollte vor der Anwendung unter betriebsspezifischen Bedingungen ausrei-
chend geprüft werden.
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(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierte Abstände: 75 % 15 m, 90 % 5 m
(NW706) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

	 - �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden 
vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden 
sind oder

	 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Winterraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Gefleckter Kohltriebrüssler
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 31 bis 39
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach
	� Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,25 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NT103-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, min-
destens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzen-
schutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesan-
stalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 
70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden 
Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierte Abstände: 75 % 15 m, 90 % 5 m  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Sommerraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Gefleckter Kohltriebrüssler
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 31 bis 39
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach
	� Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,25 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NT103-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
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verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, min-
destens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzen-
schutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesan-
stalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 
70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden 
Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierte Abstände: 75 % 15 m, 90 % 5 m 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Kartoffel
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Kartoffelkäfer
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach
	� Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn, ab Eiablage,
	� von BBCH 21 bis 49 und BBCH 71 bis 79
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,125 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 7 Tage
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, min-
destens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzen-
schutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesan-
stalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 
70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden 
Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierte Abstände: 50 % 15 m, 75 % 10 m, 90% 5 m 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Sommergerste
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 30 bis 69
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn, März bis Juli
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NT103-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
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kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, min-
destens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzen-
schutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesan-
stalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 
70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden 
Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierte Abstände: 50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % 5 m
(NW706) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

	 - �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden 
vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden 
sind oder

	 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Winterweichweizen, Winterhartweizen, Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Große Getreideblattlaus, Haferblattlaus
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 21 bis 75
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn; Frühjahr
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NG405) 	� Keine Anwendung auf drainierten Flächen.
(NT103-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (aus-

genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, min-
destens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzen-
schutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesan-
stalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 
70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden 
Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierte Abstände: 50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % 5 m
(NW706) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:

	 - �ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden 
vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden 
sind oder

	 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OBSTBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Apfel
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattäuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� ab 71
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach
	� Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� - max. Aufwandmenge pro Behandlung:
	� 0,125 l/ha
	� - max. Aufwandmenge für die Kultur
	� bzw. das Kalenderjahr:
	� 0,125 l/ha
	� - max. laubwandflächenbezogene
	� Aufwandmenge:
	� 0,077 l/10.000 m² Laubwandfläche in 308 bis 555 l
	� Wasser/10.000 m² Laubwandfläche
Wasseraufwandmenge: 	� 308 bis 555 l
	� Wasser/10.000 m² Laubwandfläche
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NN134) 	� Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft.
(WH951) 	� Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbeson-

dere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben.
(WW7091) 	� Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit 

Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen 
vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresis-
tenz verwenden.

	 Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
(WW762) 	� Aus Gründen des Resistenzmanagements das Mittel (einschließlich anderer Mittel mit gleichem Wirk-

stoff, mit einem Wirkstoff aus der gleichen Wirkstoffgruppe oder mit kreuzresistentem Wirkstoff) insge-
samt nicht häufiger anwenden als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Im Zweifel einen Beratungs-
dienst hinzuziehen.

(WW764) 	� Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoff-
gruppen verwenden.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NW607-2) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 
nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Be-
kanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung ein-
getragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der 
verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für 
die mit „*“ gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich 
vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittel-
bar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierter Abstand: 90 % 20 m 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Apfel
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Apfelwickler
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� ab 71
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach
	� Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn
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Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� -max. Aufwandmenge pro Behandlung:
	� 0,25 l/ha
	� - max. Aufwandmenge für die Kultur
	� bzw. das Kalenderjahr:
	� 0,25 l/ha
	� - max. laubwandflächenbezogene
	� Aufwandmenge:
	� 0,154 l/10.000 m² Laubwandfläche in 308 bis 555 l
	� Wasser/10.000 m² Laubwandfläche
Wasseraufwandmenge: 	� 308 bis 555 l
	� Wasser/10.000 m² Laubwandfläche
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NN134) 	� Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft.
(WH951) 	� Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist auf das Resistenzrisiko hinzuweisen. Insbeson-

dere sind Maßnahmen für ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben.
(WW7091) 	� Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit 

Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen 
vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresis-
tenz verwenden.

	 Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
(WW762) 	� Aus Gründen des Resistenzmanagements das Mittel (einschließlich anderer Mittel mit gleichem Wirk-

stoff, mit einem Wirkstoff aus der gleichen Wirkstoffgruppe oder mit kreuzresistentem Wirkstoff) insge-
samt nicht häufiger anwenden als in der Gebrauchsanleitung angegeben. Im Zweifel einen Beratungs-
dienst hinzuziehen.

(WW764) 	� Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoff-
gruppen verwenden.

(NT1095-2) 	� Zum Schutz der Umwelt muss die Anwendung des Mittels mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, 
das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 
(BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Je nach verwendetem Gerät 
und unten aufgeführter Abdriftminderungsklasse sind die spezifischen im Verzeichnis genannten Ver-
wendungsbestimmungen und zusätzlich der unten aufgeführte Abstand  zu angrenzenden Flächen ein-
zuhalten. Die Einhaltung des Abstandes und der Verwendungsbestimmungen ist nicht erforderlich, wo 
an die behandelte Fläche unmittelbar angrenzend eine beruflich genutzte landwirtschaftliche oder gärt-
nerische Kultur angebaut wird.

	 reduzierter Abstand: 95 % 5 m
(NW607-3) 	� Zum Schutz der Umwelt muss die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflä-

chengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch 
wasserführender Oberflächengewässer - mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlust-
mindernde Geräte“ gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in 
der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Je nach verwendetem Gerät und unten aufgeführter 
Abdriftminderungsklasse sind die spezifischen im Verzeichnis genannten Verwendungsbestimmun-
gen und zusätzlich der unten aufgeführte Abstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwider-
handlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 reduzierter Abstand: 95 % 20 m 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lückenindikationen nach §18a PflSchG bzw. geringfügige Verwendung nach Art. 51 Abs. 1 der VO (EG) 1107/2009
ACKERBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Krambe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 51 bis 59
Anwendungszeitpunkt: 	� Bei Befall, nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf, April bis Juni
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,18 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 

nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
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mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausge-
wiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Krambe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Rapsglanzkäfer
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 51 bis 59
Anwendungszeitpunkt: 	� April bis Juni bei Befall, nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,18 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 

nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausge-
wiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Oelrettich
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� Bei starkem Befallsdruck
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 600 l Wasser/ha
Erläuterungen zur Kultur: 	� In Beständen zur Saatguterzeugung
Wartezeit: 	� Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwi-

schen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist 
nicht erforderlich.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausge-
wiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.
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(NT194)	 Keine Anwendung während der Blüte. 
(NW608-1) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 

nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem ge-
mäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der 
Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können 
mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 5 m
(NW701) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme 
für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein 
Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im 
Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Phacelia
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� Bei starkem Befallsdruck
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 600 l Wasser/ha
Erläuterungen zur Kultur: 	� In Beständen zur Saatguterzeugung
Wartezeit: 	� Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwi-

schen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist 
nicht erforderlich.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausge-
wiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NT194)	 Keine Anwendung während der Blüte. 
(NW608-1) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 

nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem ge-
mäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der 
Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können 
mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 5 m
(NW701) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme 
für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein 
Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im 
Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Serradella
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� Bei starkem Befallsdruck
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
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Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 600 l Wasser/ha
Erläuterungen zur Kultur: 	� In Beständen zur Saatguterzeugung
Wartezeit: 	� Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwi-

schen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist 
nicht erforderlich.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausge-
wiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NT194)	 Keine Anwendung während der Blüte. 
(NW608-1) 	� Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen 

nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewäs-
ser - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Unabhängig davon ist, neben dem ge-
mäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der 
Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können 
mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

	 5 m
(NW701) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - aus-

genommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss 
ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutz-
funktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindest-
breite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme 
für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein 
Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im 
Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Sommerraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 51 bis 59
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf, April bis Juni
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,18 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 

nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausge-
wiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pflanzen/Objekte: 	� Sommertriticale, Sommerroggen, Einkorn, Emmer
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� 21 bis 75
Anwendungszeitpunkt: 	� Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf, März bis Juli
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 1
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 400 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 

nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GEMÜSEBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Süßkartoffel
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Blattläuse
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� Bei Befall, nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In der Anwendung: 2
	� In der Kultur bzw. je Jahr: 2
	� zeitlicher Abstand der Behandlungen mindestens 7 Tage
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 0,15 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� 200 bis 600 l Wasser/ha
Wartezeit: 	� 7 Tage
(NW642-1) 	� Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist 

nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand 
zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer 
Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.

(NT109-1) 	� Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (aus-
genommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehal-
ten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauffolgenden Breite von mindestens 20 m mit 
einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ gemäß der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist 
weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flä-
chen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist 
ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des 
Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionali-
sierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der je-
weils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen aus-
gewiesen worden ist  oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

(NT194)	 Keine Anwendung während der Blüte. 
(SF275-14GE) 	� Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandel-

ten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Gemüse lange Arbeitskleidung und 
festes Schuhwerk getragen werden. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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	�
Hinweise zur Anwendungstechnik

Mischbarkeit
Für eventuell negative Auswirkungen von Tankmischungen mit von uns nicht als mischbar eingestuften Produkten haften wir nicht. Bei 
Verwendung mehrerer Produkte in einer Tankmischung können unvorhergesehene Wechselwirkungen auftreten. Generell sind die 
Gebrauchsanleitung der Mischpartner, sowie die Grundsätze der Guten Landwirtschaftlichen Praxis zu beachten. Bei Fragen zur 
Mischbarkeit rufen Sie bitte die Nufarm Beratungs-Hotline (Tel.: 0221-179 179 -99) an.
Mischungen sind umgehend auszubringen und Standzeiten zu vermeiden. Während Arbeitspausen Rührwerk laufen lassen.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbe-
stimmungen für den Mischpartner einzuhalten.

Herstellung der Spritzbrühe & Restmengenverwertung
Nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird und die erforderliche Menge so genau wie möglich berechnen. Insbe-
sondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Befüllung an. Beim 
Ansetzen der Spritzbrühe geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüstung verwenden!

1. Tank zu 1/3 - 1/2 mit der benötigten Wassermenge füllen. 
2. Rührwerk einschalten. 
3. Carnadine® 200 vor dem Einfüllen kräftig schütteln. 
4. Carnadine® 200 über das Einspülsieb/-schleuse in den Tank geben. 
5. Entleerte Präparatbehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit beigeben. 
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzflüssigkeit nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk möglichst vollständig ausbringen. 

Wird eine Tankmischung genutzt, sollten die anderen Produkte zuerst nach den Angaben der Kennzeichnung mit dem Wasser ge-
mischt werden und Carnadine® 200 zum Schluss hinzugefügt werden.

Reinigung
Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als unbedingt nötig. Spritzgerät restlos entleeren, mit Wasser ausspülen und Spülwasser nochmal auf 
der behandelten Fläche ausbringen. 

Unmittelbar nach Beendigung der Spritzarbeiten muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden. Dazu Spüldüse/Spülvorichtung verwen-
den oder Tankwand von Hand mit viel Wasser abspritzen. 

Ausreichend Wasser in den Pumpensumpf geben, evtl. zugelassene/empfohlene Spritzenreiniger zugeben, Rührwerk für ca. 15 Minu-
ten einschalten und alle Bereiche des Pflanzenschutzgerätes durchspülen. Anschließend Reinigungsflüssigkeit auf der behandelten 
Fläche verspritzen. Nochmals Wasser aus dem Klarwasserbehälter in die Spritze geben, alle Systeme durchspülen und Reinigungs-
brühe wieder auf dem Feld versprühen. Vorgang bei Bedarf wiederholen. 

Die grobe Reinigung von Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Reste von Reinigungswasser nicht über die 
Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. Spritzgeräte regelmäßig auf einem Prüfstand testen lassen. 

Abfallbeseitigung
Leere Verpackungen nicht weiter verwenden.
Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssys-
tems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben.
Informationen zum Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet 
unter www.pamira.de.
Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anlie-
fern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Haftung
Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten wie z. B. das Wetter, außerhalb unseres 
Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleich bleibende Beschaffenheit. S. allgemeinen Text an anderer Stelle.

	�
Hinweise zum Schutz des Anwenders

Anwenderschutz
(SB001) 	� Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
(SB005) 	� Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
(SB010) 	� Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
(SB111) 	� Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die 

Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richt-
linie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166) 	� Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
(SS110-1) 	� Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
(SS206) 	� Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) 

tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
(SS227) 	� Wenn wiederholter Kontakt mit frisch behandelten Kulturen während der Applikation nicht vermieden werden kann, 

ist ein flüssigkeitsdichter Schutzanzug zu tragen.
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(SS610) 	� Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
(SS2101) 	� Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem 

unverdünnten Mittel.
Die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, sowie die Hinweise zur Beseitigung von Präparaten 
und Spritzbrüheresten sind zu beachten.
(SF245-02) 	� Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbe-

lages wieder betreten werden.
(SF275-14OS) 	� Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/

Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeits-
kleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

(SF276-1OS) 	� Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/
Flächen innerhalb von einem Tag nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Ar-
beitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

(EB001-2) 	� SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer 
Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

Erste Hilfe
Allgemein: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten.
Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche 
Beatmung. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.
Hautkontakt: Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Augenkontakt: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Verschlucken: Mund ausspülen. Reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder 
Arzt anrufen.

Hinweise für den Arzt
Sofortmaßnahmen: Symptomatische Behandlung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

	�
Hinweise zum Umweltverhalten

Einfluss auf Nutzorganismen
(NN3001) 	� Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.
(NB6612) 	� Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nicht in Mischung mit 

Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels mit 
Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen 
werden.

	 Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.
(NB6621) 	� Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu 

behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr, eingestuft (B2). Es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder 
von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 
22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten.

Einfluss auf Gewässerorganismen
(NW263) 	� Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere.

	�
Hinweise für Transport und Lagerung

Transport
ADR 9/III, PG entfällt, UN 3082, LGK (TRGS 510): 10
Produkt darf während des Transportes nicht unter 0 °C abkühlen und nicht über 35 °C erhitzen.

Lagerung
LGK nach TRGS 510: 10
So lagern, dass Betriebsfremde keinen Zutritt haben. Lagerung und Transport haben in geschlossenen Originalverpackungen, sowie 
getrennt von Lebensmitteln, Getränken, Futtermitteln und deren Verpackungen zu erfolgen.

Vertrieb:
Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 6b
DE 50670 Köln
Tel. 0221-179 179-99
www.nufarm.de
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Zulassungsinhaber:
Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 6b
D 50670 Köln


